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Pflegekostenfinanzierung

Kopfsteuer mit Sozialkomponente?

Seit Jahren unternehmen insbesondere die B undeslän
der immer wieder Anläufe zu einer Neuregelung der 
Pflegefinanzierung -  aus verständlichen Gründen, 
denn inzwischen entfällt rund ein Drittel der bundesdeut
schen Sozialhilfe auf die „H ilfe  zur P flege“ . Einen neuen 
Vorstoß zu diesem Them a plant nun Baden-W ürttem - 
berg. Der Stuttgarter Vorschlag sieht vor, daß alle Bürger 
vom 45. Lebensjahr an verpflichtet werden, durch Ab
schluß einer privaten Versicherung für den Pflegefall fi
nanziell vorzusorgen. Im G egenzug soll den Versiche
rungen eine Risikoauslese untersagt werden. Für 
Zwangsversicherte mit geringem Einkommen sind staat
liche Prämienzuschüsse vorgesehen, die allerd ings auf 
höchstens 150 DM pro Jahr begrenzt werden sollen.

Positiv an dem Vorschlag ist, daß er vom Geld- statt 
vom Sachleistungsprinzip ausgeht, was die effiziente 
Bereitstellung von Pflegeleistungen fördern und die be
stehende Diskriminierung der häuslichen gegenüber 
der stationären Pflege abbauen würde. Dies läßt sich a l
lerdings auch im Rahmen einer einheitlichen gesetzli
chen Pflegeversicherung oder bei e iner staatlichen 
Transferlösung erreichen. A llenfa lls die erheblichen Mo- 
ral-hazard'Probleme, die jede reine Pflegekostener
satzversicherung vor allem im Bereich der häuslichen 
Pflege mit sich bringt, sind durch private Unternehm en 
möglicherweise besser beherrschbar als durch eine 
staatliche Institution.

Ob dieser ungewisse Vorteil ein Abrücken vom bis
lang dominierenden Um lageverfahren in der Sozialver
sicherung zugunsten des Kapitaldeckungsprinzips ge 
rade in diesem Fall rechtfertigt, läßt sich aus ökonom i
scher Sicht bezweifeln. Nicht zu zweifeln ist dagegen 
am politischen Schicksal der Initiative: Mit dem Vorschlag, 
der privaten Versicherungswirtschaft das Recht zur Er
hebung einer Kopfsteuer einzuräum en, um die Länder
haushalte langfristig von Sozialhilfeausgaben zu entla
sten, lassen sich kaum W ählerstim m en gewinnen. Die 
dringend gebotene Absicherung des Pflegefallrisikos 
wird daher mit solchen Vorschlägen nicht vorange
bracht. er

Fusionskontrolle

Bundesbank als Wettbewerbshüter?

Bei Direktinvestitionen westdeutscher Firmen in der 
DDR ist -  noch beruhend auf alliiertem  Recht -  eine
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devisenrechtliche Genehm igung der Deutschen Bun
desbank erforderlich. Weil der Bundesbank durch die 
Um wälzungen in der DDR eine Flut von d iesbezügli
chen E inzelanträgen drohte, wurde die entsprechende 
Vorschrift durch den Erlaß einer allgem einen G enehm i
gung für Direktinvestitionen durch die Bundesbank er
setzt.

Bei deren Ausgestaltung bo l sich dem Bundesw irt
schaftsm inisterium  die M öglichkeit, wettbewerbspo liti
sche Ziele zu verfolgen. So sind von der pauschalen Ge
nehm igung diejenigen Investitionen ausgenom m en, die 
eine m arktbeherrschende Stellung oder E inschränkun
gen des W ettbewerbs in der DDR zur Folge haben. Da 
m it den M itteln des Gesetzes gegen W ettbew erbsbe
schränkungen nicht zu verhindern ist, daß bundesdeut
sche Unternehm en aus der m onopolistischen Industrie
struktur der DDR-W irtschaft Teilbereiche übernehm en 
und dam it m arktbeherrschende Stellungen in der DDR 
einnehm en, soll dies nun über das Devisenrecht der 
Bundesbank erreicht werden.

Diese Regelung w irft insofern Probleme auf, als W ett
bewerbspolitik keine Aufgabe der Bundesbank sein 
kann. M angels e igener Urteilsfähigkeit in W ettbewerbs
fragen ist die Bundesbank überdies von anderen Ent
scheidungsträgern abhängig. Es ist daher zu hoffen, 
daß dieses Provisorium m öglichst rasch durch eine pro
blem adäquate Lösung w ie die Entflechtung der DDR- 
Betriebe und eine funktionsfähige W ettbewerbsordnung 
in der DDR abgelöst wird. wal

Eisenbahn

Umwandlung in eine AG?

D e r G eneraldirektor der Deutschen Reichsbahn der 
DDR, Herbert Keddi, schlägt die Übernahm e der für die 
Deutsche Bundesbahn geltenden Rechtsnorm en durch 
die Reichsbahn vor. Die jeweiligen Züge könnten dann 
nicht nur ohne Lok- und Personalwechsel im Bereich 
der Bundesrepublik und der DDR verkehren, sondern 
m öglicherweise sogar einem gem einsam en Vorstand 
unterstehen.

Die Bundesbahn, die selbst staatlich betrieben wird, 
weist teilweise ähnlich negative Effekte (z. B. m an
gelnde Flexibilität bei Nachfrageverschiebungen, zu ge 
ringer Service etc.) auf, w ie sie auch in einer P lanw irt
schaft zu beobachten sind. Langfristig führt dies zu per
m anent steigenden Defiziten, die durch den Bund ge
deckt werden müssen. Auch ihre gesellschaftspoliti-
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sehen Aufgaben, die einen staatlichen Betrieb erst 
rechtfertigen, konnte die Bahn nicht im m er erfüllen. So 
wäre es im Sinne des Um weltschutzes, m öglichst viele 
Güter nicht auf der Straße, sondern m it der Bahn zu 
transportieren. Der M arktanteil der Bahn sinkt jedoch 
permanent, während der des Straßengüterverkehrs be
drohlich steigt.

Der Vorschlag Keddis kann wohl nur zu einer Ver
schlim m erung dieser Phänom ene führen. Sinnvoller 
sind da Überlegungen, die teilweise auch in Bonn ange
stellt werden, die Eisenbahn von Anfang an als AG zu 
führen. Dies böte die Chance, in diesem w ichtigen Ver
kehrsbereich stärker m arktw irtschaftliche Regeln und 
Kontrollen zur Geltung zu bringen. Überdies würde eine 
solche Um wandlung auch mit den Vorstellungen der 
EG -Partner in bezug auf den B innenm arkt harm onie
ren. Ob diese einm alige Chance jedoch genutzt wird, ist 
aus politischen und nicht zuletzt auch aus beam ten
rechtlichen Gründen fraglich. cw

U S A -Jap a n

Handelspolitischer Zündstoff

D a s  unverändert hohe Handelsdefizit der USA gegen
über Japan sorgt erneut für handelspolitischen Zünd
stoff. Ganz und gar nicht geneigt, der Regierung in W a
shington die W ahlhilfe für die regierenden Liberaldem o
kraten in der Form handelspolitischer Zurückhaltung zu 
danken, präsentiert sich M inisterpräsident Kaifu als 
selbstbewußter Verfechter japanischer Interessen und 
Kritiker der USA. Er hat freilich gute Argum ente auf se i
ner Seite. Die japanischen Im porte sind in den letzten 
Jahren um ein V ie lfaches schneller gestiegen als die Ex
porte. Hierzu hat neben der in ternational vie lgelobten 
Um stellung der japanischen W irtschaftspolitik auf die 
Verstärkung der B innennachfrage auch eine Fülle im 
portstim ulierender Maßnahmen beigetragen. G leichzei
tig hat die OECD in ihrem jüngsten Japan-Bericht dem 
Land bescheinigt, daß die Zollbarrieren niedrig sind -  
niedriger als in den USA -  und auch die nichttarifären 
Handelshem m nisse sowie die Subventionen insgesam t 
nicht höher als auf dem am erikanischen M arkt liegen. In 
einigen kritischen Bereichen -  Supercomputer, ö ffentli
che Bauaufträge, Telekommunikation -  zeigt überdies 
die von den USA betriebene bilaterale M arktöffnungs
strategie allm ählich W irkung: am erikanische Anbieter 
kom m en hier verstärkt zum Zuge.

Die neuerlichen Auseinandersetzungen zw ischen To
kio und W ashington drehen sich in erster Linie um struk

turelle E in fuhrhindernisse in Japan, so das Dist^ibu^- 
tionssystem  und wettbewerbsfeindliche Praktiken derr 
großen Konglom erate. Die Am erikaner dringen auf eine? 
erhebliche Verschärfung der japanischen Antimonopol-- 
gesetzgebung und -praxis. In der Handelsbilanz wirdi 
dies jedoch keinen schnellen Niederschlag finden. Au-- 
ßerdem -  und nicht zuletzt -  bedarf es zur Korrektur des 
Fehlbetrages verstärkter E igenanstrengungen auf ame- ■ 
rikanischer Seite, die insbesondere zu einer erhöhten 
gesam tw irtschaftlichen Ersparnis und einer qualitativen 
Verbesserung des Exportangebotes führen müßten.

ko

IW F

Quotenerhöhung erneut verschoben

D ie  Entscheidung über die seit M ärz 1987 angestrebte 
neunte Erhöhung der Q uoten der Mitgliedsländer am 
Kapital des IWF ist erneut verschoben worden. Vieles 
spricht jedoch dafür, daß die Aufstockung schon Anfang 
Mai endgültig beschlossen werden kann.

Das w ichtigste Ziel ist dabei, dem Fonds ausrei
chende Mittel für zusätzliche Aufgaben z. B. im Rahmen 
der Brady-In itia tive zur Schuldenreduzierung zu ver
schaffen. Von der Quote hängt aber auch das Stimm
recht der M itglieder ab, und sie defin iert zudem den ma
xim alen Zugang (Kreditrahm en) zu den Fondsmitteln. 
Durch ihre Koppelung an w irtschaftliche Leistungsfähig
keit (BSP) und weltw irtschaftliche Bedeutung ist der 
sich zwangsläufig von Zeit zu Zeit m it einer Quotenerhö
hung ergebende Platzwechsel eines Mitglieds in der 
Rangfolge der Quoten m it erheblichem  Prestigegewinn 
oder -Verlust verbunden.

Zwar haben Differenzen über die Höhe der Aufstok- 
kung sowie Prestigedenken (Frankreich, Großbritan
nien) den Entscheidungsprozeß durchaus verlängert, 
die aus ökonom ischer S icht bedeutsam eren Auseinan
dersetzungen ergaben sich aber über die Behandlung 
der Zahlungsrückstände von elf Mitgliedsländern in 
Höhe von insgeam t 4 Mrd. US S. Leider sind die USA 
nun offenbar bereit, ihre harte Linie aufzugeben und ei
ner Verteilung der „Lasten“ auf Schuldner und Gläubi
ger des IWF zuzustim m en. Das wäre ein weiterer Schritt 
zur Schwächung der Rolle des Fonds, weil seine Sank
tionsm öglichkeiten noch m ehr eingeschränkt würden. 
Es besteht die Gefahr, daß er nur noch der Sozialisie
rung der Verluste vornehm lich am erikanischer Banken 
dient, seine O rdnungsfunktion aber m ehr und mehr ein
büßt. ho
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